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1. Patientenverfügung – Möglichkeiten und bisherige 

Grenzen 

2. Selbstbestimmungsrecht und Autonomie 

3. Hospiz- und Palliativgesetzes § 132 g  SGB V 

4. BVP im Rahmen des Projekts „beizeiten begleiten®“ 

5. BVP und Hospiz- und Palliativversorgung 

6. Voraussetzungen für eine/n BVP- Gesprächsbegleiter/in 

7. Implementierung von BVP in Göttingen und Region 

8. Diskussion 

Themenübersicht 
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Möglichkeiten der gesundheitlichen Vorsorge 

• Patientenverfügung    

 (Verbindliche Willenserklärung) 

 

• Vorsorgevollmacht    
 (Vertrauensperson als Stellvertreter) 

 

• Betreuungsverfügung   

 (Bestellung eines Betreuers) 

 

• Gesundheitliche Vorausplanung 
 (Behandlung im Voraus planen - BVP)  
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Grenzen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 

nach Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 06.07.2016? 

• Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen 

• Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte 

Krankheiten oder Behandlungssituationen 

BGH fordert Konkretisierung durch: 
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Grenzen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 

nach Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 06.07.2016? 

Folge für Erstellung der Patientenverfügung: 

• Ankreuz-Patientenverfügung nicht immer wirksam 

• Allgemeine Hinweise zum Verzicht auf 

lebenserhaltende Maßnahmen genügen nicht 

• Patientenverfügungen und Vollmachten müssen 

konkrete Maßnahmen exakt beschreiben 

• Einzelne Entscheidungen und konkrete ärztliche 

Maßnahmen sollen für den Fall der Fälle genau 

beschrieben sein 

• Veränderung des Gesundheitszustandes macht  

Abänderung, ggfs. Spezifizierung erforderlich  



Klinik für Palliativmedizin  I  Palliativmedizin in Göttingen 

Zweck von Patientenverfügungen erfüllt, wenn: 

• sie in ausreichender Zahl erstellt wurden 

(Prävalenz) 

• aussagekräftig für relevante klinische Szenarien 

formuliert wurden (Aussagekraft) 

• verlässlich den wohlinformierten Willen der 

Betroffen wiedergeben (Validität) 

• in der Entscheidungssituation tatsächlich 

vorliegen (Verfügbarkeit) 

• im Anwendungsfall von Ärzten und Gesundheits-

personal beachtet werden (Beachtung) 

In der Schmitten J, Nauck F, Marckmann G (2016) Behandlung im Voraus planen: ein neues Konzept 

zur Realisierung wirksamer Patientenverfügungen. Zeitschrift für Palliativmedizin, 17, 177-195. 
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Für die Entscheidungsfindung  

im Vorfeld med. Eingriffe 

notwendig  

Stellung d. Diagnose 

Arzt stellt  

med. Indikation 

Therapeutische Maßnahme 

aufgrund ärztlicher Expertise, 

orientiert am Krankheitsbild 

Aufklärungsgespräch mit Pat., 

worin Arzt d. informierte 

Einwilligung des Pat. einholt 

(Informed Consent) 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
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Für die Entscheidungsfindung  

im Vorfeld med. Eingriffe 

notwendig  

Stellung d. Diagnose 

Arzt stellt  

med. Indikation 

Therapeutische Maßnahme 

aufgrund ärztlicher Expertise, 

orientiert am Krankheitsbild NOTWENDIGE 

BEDINGUNGEN &  

ERST GEMEINSAM… 
 

…hinreichend für „legitime 

Durchführung“ 
 

Aufklärungsgespräch mit Pat., 

worin Arzt d. informierte 

Einwilligung des Pat. einholt 

(Informed Consent) 

Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
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Orientierung  

mutmaßlich 

Orientierung  

Vorausverfügung 

Orientierung  

objektiven Patientenwohl 

möglichst orientiert an Willen 

(z.B. durch Vertreter/Betreuer) 

Voraussetzung der Einwilligung eines Pat. erlöscht nicht mit 

Bewusstseinstrübung 
 

Bei einsetzender Einwilligungsunfähigkeit 
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• § 132g (neu) Gesundheitliche 

Versorgungsplanung zum Lebensende … 

 Zugelassene Pflegeeinrichtungen in Sinne 

des § 43 des Elften Buches können den 

Versicherten in den Einrichtungen eine 

gesundheitliche Versorgungsplanung zum 

Lebensende anbieten,  

 … deren Kosten durch die gesetzlichen 

Krankenkassen erstattet werden. 

Hospiz- und Palliativgesetz 
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HPG / Änderungen im SGB V 
§132g Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

Mögliche Auswirkungen  

• Patientenwille stärker berücksichtigt 

• Weniger unnötige /ungewollte Notarzteinsätze 

• Verminderung nichtindizierter / unerwünschter 

Therapien 

• Ggf. Kosteneinsparung 

• GKV finanziert: Keine Kosten für Heimbewohner 
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Advance Care Planning (ACP) 

Gesundheitliche Vorausplanung 

professionell begleiteter 

Gesprächsprozess  

informed consent  Standard 
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professionell begleiteter 

Gesprächsprozess  

informed consent  Standard 

Advance Care Planning (ACP) 

Gesundheitliche Vorausplanung in der Region 

regionale 

Implementierung 

Kultur  der Vorausplanung 



Institut für Allgemeinmedizin 

Medizinische Fakultät 

ZIEL: Patienten so zu behandeln, wie sie es wünschen, 

auch wenn sie sich selbst nicht äußern können   

 Behandlung im Voraus planen (BVP) 

Patienten-

verfügung 

Erstellung Umsetzung 

• verbreitet? 

• aussagekräftig? 

• verlässlich? 

• aktuell? 

• zur Hand? 

• verstanden? 

• beachtet? 

• befolgt? 



Institut für Allgemeinmedizin 

Medizinische Fakultät 

ZIEL: Patienten so zu behandeln, wie sie es wünschen, 

auch wenn sie sich selbst nicht äußern können   

III Behandlung im Voraus planen (BVP) 

Patienten-

verfügung 

Erstellung Umsetzung 

• verbreitet! 

• aussagekräftig! 

• verlässlich! 

• aktuell! 

• zur Hand! 

• verstanden! 

• beachtet! 

• befolgt! 

Individuelle 

Gesprächsbegleitung 

Systemische 

Implementierung 



Institut für Allgemeinmedizin 

Medizinische Fakultät 

Umsetzung §132g: Versorgungsplanung für die letzte 

Lebensphase  Behandlung im Voraus planen (BVP) 

• Versicherte beraten 

• insbesondere med. Abläufe in der letzten 

Lebensphase 

• qualifizierte Mitarbeiter 

III § 132g SGB V (HPG) 

§ 132g 

Individuelle 

Gesprächsbegleitung 

Systemische 

Implementierung 

Patienten-

verfügung 

Erstellung Umsetzung 

 Einrichtungen der Seniorenpflege und der Behindertenhilfe 

• (Haus-) Arzt einbeziehen 

• Übergabe an RD / Khs 

• Regionale Vernetzung 
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• Aufsuchendes Gesprächsangebot 

• Qualifizierte Unterstützung (Begleitung) 

• Professionelle Dokumentation 

 PV, VV & Notfallbogen 

• Archivierung, Zugriff und Transfer 

• Aktualisierung & Konkretisierung im Verlauf 

• Beachtung & Befolgung durch Dritte 

• Kontinuierliche Qualitätssicherung 

Elemente von 

Advance Care Planning 
 



beizeiten begleiten®  

I   Regionale Implementierung 

Gesundheitliche Vorausplanung 
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KRISENBOGEN 
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Vom individuellen Bedarf im Wesentlichen 

unabhängige Basisinformation über Möglichkeiten 

der Hospiz- und Palliativversorgung ist Teil jeder 

BVP-Gesprächsbegleitung: 

 

BVP und Hospiz- und Palliativversorgung  
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Vom individuellen Bedarf unabhängige Basisinformation über 

Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung ist Teil jeder BVP-

Gesprächsbegleitung: 

Wer Verzicht auf lebensverlängernde 

Maßnahmen erwägt, benötigt ggf. zuvor eine 

„Beratung über die Möglichkeiten und 

Konsequenzen eines Therapieverzichts“            
(z.B. Kenntnis palliativer Alternativen in Krisenfällen / keine Sorge vor 

Symptomlast) 

Betroffenen und Vertrauenspersonen werden 

Möglichkeiten der konkreten Einrichtung  

transparent, wie diese palliative Versorgung 

sicherstellt. (z.B. wenn für Krisenfall der Einsatz palliativer statt 

lebensrettender Maßnahmen in Verfügung festgelegt wurde.) 

BVP und Hospiz-& Palliativversorgung  
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Hierzu gehört insbesondere, dass …  

… Einrichtungen Palliativweiterbildungen eigener 

Einrichtungsmitarbeiter/innen sowie interne 

Fortbildungen veranlassen,  

… eine Weitergabe des Wissens der 

Palliativfachkräfte an alle Mitarbeiter/innen der 

Einrichtung ermöglicht wird,  

…die Einrichtungen die Vernetzung mit regional 

gegebenen ambulanten und stationären Strukturen 

der Hospiz- und Palliativversorgung und 

Kapazitäten vor Ort pflegen.                                  
(Z.B. mit stationären Hospizen, ambulanten Hospizdiensten, entsprechend qualifizierten 

einzelnen Ärztinnen, AAPV- oder SAPV-Teams) 

Organisationsentwicklung 
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Herausforderungen durch §132g SGB V 
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase 

Probleme  

• Kalkulation? 

• … pro 100 Bewohnern wird ein zusätzlicher mittlerer 

Personalbedarf von ca. 1/4 Stelle benötigt 

(bei Erstgespräch größerer Bedarf, dann abnehmend)  

 

 

• Fehlgebrauch der Personalstellen 

• Versicherte der PKV nicht eingeschlossen 

• Warum erst im  Pflegeheim? 

1/8 Stelle = 5 Std./W.  für 50 Bewohner!!  = 6 min. pro Bewohner pro Woche! 

Oder: alle 7 Monate 3 Std. pro Bewohner 
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• In der Regel nicht-ärztliche Mitarbeiterinnen der 

jeweiligen Einrichtungen  

(z.B. Gesundheits- und Kranken-, sowie Kinderkrankenpflege, 

Altenpflege, Psychologie, Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, 

Heilerziehungspflege/-pädagogik), 

• alternativ bei Trägern mit mehreren 

Einrichtungen in einer Region eine zentral 

angestellte BVP-Gesprächsbegleiterin, die in 

verschiedenen Einrichtungen tätig wird.  

Auswahl der Mitarbeiter/innen für die 

Weiterbildung zum/r Gesprächsbegleiter/in 
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• Möglichst akademischer Abschluss (Universität 

oder Fachhochschule), 

Oder 

• mindestens eine abgeschlossene 

Berufsausbildung sowie mindestens 3-jährige 

Berufserfahrung in einem Gesundheitsberuf. 

Daneben  

• nachweisliche kommunikative Kompetenz, sowohl 

durch persönliche Eignung und Haltung als auch 

durch entsprechende Vorqualifikationen  
(z.B. Ethische Fallbesprechung, ambulante Ethikberatung, Palliative 

Care u.a.). 

Voraussetzungen für Gesprächsbegleiter/innen 
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• Moderation des Gesprächsprozesses mit 

vorausplanenden Person und ggf. 

Vertrauenspersonen;  

• Unterstützung bei der Entwicklung, Artikulation, 

Erörterung und schriftlichen Dokumentation des 

Patientenwillens;  

• Vorbereitung der Vertreter/in auf die Aufgabe bzw. 

Unterstützung bei der Umsetzung der Vertretung;  

• Ansprechpartnerin für die Mitarbeiter/innen und 

Leitung der Einrichtung;  

• Kooperation mit den behandelnden (Haus-)Ärzt/innen.  

Aufgaben Gesprächsbegleiter/innen 
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• Die Qualifizierung zum/r BVP-Gesprächs-

begleiter/in muss palliativmedizinisches 

Grundlagenwissen hinsichtlich der in BVP-

Gesprächen häufig relevanten Fragen sowie 

Kenntnisse über die institutionell und regional 

gegebenen Möglichkeiten der Hospiz- und 

Palliativversorgung umfassen 

Aufgaben der Gesprächsbegleiter/innen 
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118 Unterrichtseinheiten (UE), davon 

• 24 UE Präsenz-Workshop 

• 78 UE Praxismodul / Übungsphase 

• 16 UE Selbststudium  

• mindestens 14 selbständig durchgeführte und 

dokumentierte Gesprächsbegleitungen  

• Intensiv-Coaching von 24 UE  
• (entweder 6 weitere Gesprächsbegleitungen mit Trainer-Hospitation 

oder gleichwertiges SP-gestütztes BVP-Gesprächstraining (24 UE)) 

• zentrale Zertifizierung mittels schauspielpatient-

gestützter Prüfung in einem OSCE 
(Objective structured clinical examination) 

Qualifikationsaufwand 
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Implementierung von BVP in Göttingen und 

Region  

Klinik für Palliativmedizin 

Georg-August-Universität Göttingen 
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Top down 

Horizontale 
Vernetzung + 

Wissens-
transfer 

Bottom up 

Politik 
Gesetzgebung, Übergeordnete 
Träger, Interessensvertreter, 
Landesärztekammer 

Makroebene 

Organisationen 
Pflegeheim, Krankenhaus, 
Rettungsdienst, Hospiz 

Mesoebene 

Betroffene 
Bewohner, An- und Zugehörige, 
Freunde, Bevölkerung 

Nanoebene 

3 

Mikroebene Mitarbeiter 
aller Professionen, Pflege, 
Sozialdienst, Hauswirtschaft, 
Ehrenamtliche 

1 

2 

4 

Kisten Wolf (Würdezentrum Frankfurt am Main), Henrikje Stanze (Universitätsmedizin Göttingen/Klinik für Palliativmedizin) 

Interventionsebenen, Akteure, Nutzen 
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Gute Kommunikation als 

Basis effektiver Betreuung 
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Fragen oder Anregungen? 

 

Visitenkarte 
Henrikje Stanze 

Diplom Berufspädagogin / Pflegewissenschaft 

Henrikje.Stanze@med.uni-göttingen.de 

 

Universitätsmedizin Göttingen 

Klinik für Palliativmedizin 

www.palliativmedizin.med.uni-goettingen.de 
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